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Bremer   Hockey - Verband   e.V. 
im Landessportbund Bremen e.V. 

Anlage A zu SpO BHV 
           

Strafgeldkatalog des BHV 
(geändert am 22.04.2023) 

 
Bei Verstößen der Vereine oder Spielgemeinschaften gegen die Bestimmungen der SPO DHB oder 
gegen die Zusatzbestimmungen des BHV (SpO BHV) gilt § 50 SPO DHB entsprechend, jedoch mit 
folgenden Abweichungen und Ergänzungen: 
 
Hinsichtlich der in § 50 Abs. 1 Buchst. a  und b SPO DHB genannten Strafen gilt § 50 Abs. 3 SPO 
DHB im Bereich des BHV nicht. 
 
1. Der zuständige Staffelleiter verhängt über die in § 50 Abs. 1 Buchst. a  SPO DHB genannten 

Strafen hinaus folgende Strafen: 
 

Lfd.Nr. 01 Nicht zeitgerechtes Versenden des Spielberichtsbogens 
   an den zuständigen Staffelleiter, je Einzelfall  € 10,-- 

 
 Lfd.Nr. 02 Unvollständiges Ausfüllen des ESB durch den  

Protokollführer (z.B. Eintrag der Namen und Kosten  
der SR) je Einzelfall       €  15,-  

 
Lfd.Nr. 03 Nichteinhalten von Melde- und Zahlungsterminen, 

je Einzelfall       € 25,-- 
 
      Lfd.Nr. 04 Zurückziehen einer gemeldeten Mannschaft vor 

   Erstellung der Spielpläne, je Mannschaft   € 50,-- 
 

      Lfd.Nr. 05 Nichtantreten einer Mannschaft zu einem Meisterschafts- 
spiel (Meisterrunde oder Pokal) mit rechtzeitiger  
Absage (mind. 24 Std vorher) beim Gegner, beim  
Staffelleiter, und bei den Schiedsrichtern sowie in der  
Halle beim mit der Organisation beauftragten Verein,  
je Spieltag 

 Altersklassen U8     €      50,-- 
 Sonstige Altersklassen    €        100,-- 

      
      Lfd.Nr. 06 Ungenügendes Ausüben der Hallenaufsicht des mit der  

Organisation eines Hallenhockey-Spieltags (Meisterrunde 
oder Pokal) beauftragten Vereins, je Spieltag  € 50.-- 

 
      Lfd.Nr. 07 Nichtantreten des mit der Organisation eines 
   Hallenhockey-Spieltags (Meisterrunde oder Pokal) 

beauftragten Vereins, je Spieltag    €        100,--  
 
      Lfd.Nr. 08 Zurückziehen einer gemeldeten Mannschaft nach 

Erstellung der Spielpläne, je Jugendmannschaft  €        100,--  
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Lfd.Nr. 09 Nichtantreten einer Mannschaft zu einem Meisterschafts- 
Spiel (Meisterrunde oder Pokal) ohne rechtzeitige Absage 
(mind. 24 Std vorher) beim Gegner, beim Staffelleiter, 
bei den Schiedsrichtern sowie in der Halle beim mit 
der Organisation beauftragten Verein, je Spieltag  €        150,-- 

 
      Lfd.Nr. 10 Zurückziehen einer gemeldeten Mannschaft nach 

Erstellung der Spielpläne, je Mannschaft der Damen 
oder Herren        €        250,-- 

2. Der zuständige Staffelleiter verhängt über die in §  50  Abs. 1 Buchst.  b  SPO DHB genannten 
Strafen hinaus folgende Strafen: 
 
Lfd.Nr. 11 Einsatz eines nicht lizenzierten Schiedsrichters, 
   je Schiedsrichter      € 15,-- 
 
Lfd.Nr. 12 Nichtantreten eines Schiedsrichters, 
   je Schiedsrichter      € 50,-- 

 1.Wiederholungsfall in der gleichen Saison 
je Schiedsrichter     €        100,-- 

 2.Wiederholungsfall in der gleichen Saison 
Entscheidung des ZA über Maßnahmen gemäß 
§ 13 SGO DHB  

 
Lfd.Nr. 13 Ein Jugendschiedsrichter steht für zwei aufeinander 

folgende Nominierungen nicht zur Verfügung  € 15,-- 
 

Lfd.Nr. 14 Nichtbenennung eines Jugendschiedsrichters mit A-Lizenz 
je gemeldeter Mannschaft in der Meisterschaftsrunde 
ab Altersklasse U14 aufwärts, je Saison 

 Eine Mannschaft      € 50,-- 
 Zwei Mannschaften     €        100,-- 
 Drei Mannschaften     €        200,-- 
 Jede weitere Mannschaft    €        400,-- 

3. Der Vorstand Schiedsrichter verhängt über die in § 50 Abs. 1 Buchst. b SPO DHB genannten 
Strafen hinaus folgende Strafen: 

 
Lfd.Nr. 15 Unterlassene, unvollständige oder nicht rechtzeitige  
   Abgabe der namentlichen Meldung der Schiedsrichter 

zu Saisonbeginn, je Einzelfall    € 25,-- 
 
Lfd.Nr. 16 Nichteinhalten von Meldeterminen zu Prüfungen und  

Lehrgängen von Schiedsrichtern, je Einzelfall  € 25,-- 
 

Lfd.Nr. 17 Nichtantreten eines gemeldeten Schiedsrichters zu einer  
Prüfung oder einem Lehrgang, je Schiedsrichter  € 25,-- 

 
Lfd.Nr. 18 Unterlassene, unvollständige oder nicht rechtzeitige 

Abgabe der namentlichen Meldung der Schiedsrichter  
zu Vereinsansetzungen, je Einzelfall    € 25,-- 


